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Unterstützt Budgetpolitik die Erreichung der 
Klima- und Energieziele?

Ziele bis 2030

Nicht-ETS-Emissionen:

-48% ggü. 2005

Anteil Erneuerbarer an 
Endenergieverbrauch:

mind. 60%* (2022: 33,8%)

Endenergieverbrauch:

920 Petajoule/Jahr

(2022: 1.059 Petajoule)

kumulativ 650 Petajoule 
Endenergieeinsparung

* Wert gemäß nicht beschlossenem 
NEKP-Entwurf, alter Zielwert: 46-50%
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Quellen: Umweltbundesamt, WIFO, Wegener Center, BMF, eigene Berechnungen. 



Green Budgeting: Österreichischer Aufholprozess

 BMF Methode in Anlehnung an 

internationale Best Practices:

 „Green Budgeting folgt dem Prinzip der 

Wirkungsorientierung und soll die 

Produktivität bzw. die Kontraproduktivität der 

Ein- und Auszahlungen im Bundesbudget im 

Hinblick auf die Einhaltung der national-, 

unions- und/oder völkerrechtlich verbindlichen 

Klima- und Energieziele abbilden.“

 Verstärkte Analyse der Wirkungen der 

eingesetzten Mittel und Maßnahmen 

(Impactseite), im Gegensatz zur reinen 

Betrachtung der bereitgestellten 

finanziellen Mittel (Inputseite)
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OECD Green Budgeting Index 2022



OECD Framework: Green Budgeting

“Green budgeting means using the tools of budgetary policy-making to help achieve 

environmental goals.”

 Institutionelle Rahmenbedingungen: gesetzliche Bestimmungen, Verwaltungspraxis

 Methoden und Instrumente:

 CO2-Bepreisung

 Klimafolgenabschätzung

 Green Bonds

 Green Budget Tagging

 Darstellung kontraproduktiver Maßnahmen im Steuer- und Abgabensystem

 Aspekte des Klimawandels in langfristigen Budgetprognosen, Spending Reviews

 Treibhausgasbudgets auf Ebene der Wirtschaftssektoren

 Transparenz und Nachvollziehbarkeit

 Einbindung von Stakeholdern
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Klima- bzw. umweltrelevante Auszahlungen im 
Bundeshaushalt

 Im BVA 2024 wurden anhand der 

Green Budgeting Methode klima-

bzw. umweltrelevante Auszahlungen 

iHv 10,96 Mrd. EUR identifiziert

 5,5 Mrd. EUR davon mit einer 

intendierten Produktivität (Score 2)

 5,4 Mrd. EUR mit umwelt-

spezifischem produktiven Neben-

effekt (Score 1)

 „Green Budget Tagging“

 Wirkungsrichtung 
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Klima- bzw. umweltrelevante Wirkungen

 Wirkungsmessung (z. B. THG-
Reduktionseffekte) offen: 
 Klima-Wirkungsindikatoren in 

Transparenzdatenbank

 THG-Einsparungs-Multiplikatoren

 Anforderungen von Green Bond 
Impactreporting berücksichtigen

 Harmonisierung von Methoden

 Einsatzmöglichkeiten für WFA 
(erwartete Wirkungen) prüfen

 Transparenz über Annahmen, 
Datenverfügbarkeit sicherstellen
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Quelle: Evaluierung der Umweltförderung des Bundes 2020-2022 des BMK.



Klima- bzw. umweltrelevante Wirkungen im 
Abgabensystem

Das Abgabensystem umfasst sowohl klimakontraproduktive als auch klimaproduktive Abgaben und 

Begünstigungen, was teilweise eine Folge unterschiedlicher Zielsetzungen ist (z. B. Klimaschutz vs. 

Wettbewerbsfähigkeit):

 Abgaben mit positiver Lenkungswirkung: CO2-Bepreisung, Mineralölsteuer, Energieabgaben, 

Normverbrauchsabgabe, motorbezogene Versicherungssteuer, …

 Klimaproduktive Steuerbegünstigungen: Öko-Sonderausgabenpauschale, Öko-Investitionsfreibetrag, 

verschiedene Begünstigungen für CO2-freie Pkw und für erneuerbare Energien bzw. Photovoltaik (z. B. 

temporäre USt-Senkung, Eigenstrombefreiung, …), …

 Klimakontraproduktive Steuerbegünstigungen: Energieabgabenvergütung, Diesel-Privileg, 

Mineralölsteuerbefreiung Luftfahrt- und Schiffsbetriebsstoffe, Ausgestaltung der Pendlerförderung, …

Eine systematische Analyse der Klimawirkungen des Abgabensystems liegt derzeit nicht vor. Die 

Förderungsberichte des Bundes, das Spending Review des BMF und die WIFO Studie zu den klimakontra-

produktiven Subventionen bieten dazu erste Anhaltspunkte.
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Umsetzungsstand: Wirkungsmessung 

 BMF Aktivitäten und Analysen bieten Anhaltspunkte und erhöhen die Sichtbarkeit des 

Querschnittsthemas Klima- und Umweltschutz

 Eingeschränkte Datenverfügbarkeit zu budgetären Kosten (z. B. indirekte Förderungen, 

Förderungen anderer Gebietskörperschaften)

 Optimierungsbedarf bei Verknüpfung des Mitteleinsatzes mit voraussichtlicher Wirkung: 

Annahmen zu erwarteten Wirkungen (z. B. THG-Reduktionseffekte) wesentlich, um den 

Einsatz von Budgetmitteln für die effektivsten Maßnahmen zu legitimieren bzw. zu priorisieren

 Verbesserte Klimafolgenabschätzung zur Beurteilung der Klimarelevanz von Vorhaben ist 

nach wie vor nicht umgesetzt, würde aber zusätzliche Erkenntnisse hinsichtlich der 

Auswirkung von Vorhaben auf Klimaschutz und Klimawandelanpassung bringen und verstärkte 

Diskussion iRd Wirkungsorientierung ermöglichen.
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FAG Zukunftsfonds: Wirkungsorientierung

Wohnen/Sanieren: (durchschnittlich je 316 Mio. EUR pro Jahr bis 2028)

Förderung des gemeinnützigen Wohnbaus und Sanierungen, leistbaren Wohnraum schaffen und 

erhalten und dabei eine umweltschonende Nutzung des Baulandes berücksichtigen. 

 Renovierungsquote von 3 % pro Jahr für öffentliche Gebäude oder die Umsetzung 

gleichwertiger Energiesparmaßnahmen

 Wohnbausanierungsmaßnahmen iHv mindestens 30 % des durchschnittlichen Aufkommens 

aus dem Wohnbauförderungsbeitrag der Jahre 2018 bis 2022 oder diesen Anteil um 

zumindest 2 %-Punkte pro Jahr erhöhen

 Außerdem sollen mehr Wohneinheiten im Rahmen definierter Sanierungs- und 

Umbauvorhaben oder durch Neubau in gut vom öffentlichen Verkehr erschlossenen Gebieten 

(ÖV-Güteklasse A, B und C) sowie auf bereits bebauten Flächen gefördert werden, als neue 

Wohneinheiten auf bisher unversiegelten Flächen entstehen.
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FAG Zukunftsfonds: Wirkungsorientierung

Umwelt und Klima
Finanzierung von Maßnahmen zur Erhöhung 

des Anteils erneuerbarer Energien am 

Bruttoendenergieverbrauch 

 Investitionen in erneuerbare 

Energieträger, 

Energieeffizienzmaßnahmen und in 

nachhaltige Heizungssysteme

 Anteil erneuerbarer Energieträger am 

gesamten Bruttoendenergieverbrauch soll 

jährlich um mindestens 1 % Punkt 

gesteigert werden. 

 Länder mit Anteil > 50 %: 0,5 % Punkte 

pro Jahr
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Anteil erneuerbarer Energien am Bruttoendenergieverbrauch je Land 2021

Quelle: WFA zum FAG 2024



Umsetzungsstand: weitere Instrumente

 Systematische Analysen zu Klimawirkungen des Abgabensystems nötig, dabei könnten 

auch Policy-Optionen und deren volkswirtschaftliche, sozialpolitische bzw. 

verteilungspolitische sowie fiskalpolitische Aspekte beleuchtet werden. 

 In zukünftigen Spending Reviews könnte Klima- bzw. Umweltrelevanz von 

Politikbereichen gebietskörperschaftenübergreifend betrachtet werden.

 Methodische Aspekte des Klimawandels nicht nur für Wirkungsmessung für einzelne 

Maßnahmen herausfordernd, auch Diskussion über Berücksichtigung in (langfristigen) 

Budgetprognosen sollte weitergeführt werden. 

 Treibhausgasbudgets auf Ebene der Wirtschaftssektoren sind bislang nicht umgesetzt.
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Green Budgeting: Einbettung in Budgetpolitik
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Funktionierendes 
Budgetsystem

Zentrale Rolle des BMF

Integration in 
Budgetzyklus

Transparenz 

Stakeholder Einbindung

Haushaltsrecht mit nutzbaren 
Instrumenten (WO, WFA, 
Budgetbeilage)

Klimateam im BMF, Spending Reviews, 
Green Bonds, CO2 Bepreisung

Klima-Check, WO, Abstimmung der 
Instrumente und Daten, Sequenzierung

Laufende Berichterstattung, 
Evaluierungen, realistische Zeitpläne 
notwendig

Methodenentwicklung, Umsetzung von 
Empfehlungen



Gesamteinschätzung

 Budgetpolitik bietet Hebel zur Erreichung der Klima- und Energieziele 

 Einbettung von Green Budgeting Instrumenten in Budget- und Steuerpolitik kann 

politische Diskussion über Klimaziele unterstützen 

 Nutzung der Informationen für Transparenz in allen Phasen des Budgetzyklus (Strategie, 

Budgetplanung und –debatte, Budgetvollzug, Evaluierung) über Budgetmittel und Wirkungen

 Etablierung und Umsetzung eines Klimachecks/Klimafolgenabschätzung

 Verbindung mit umfassender mehrjähriger Klimastrategie

 Stärkung von unabhängigen Kontrollinstanzen

 Evaluierungen der Maßnahmen in Hinblick auf Kosteneffektivität

13



Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Mag.a Kristina Fuchs, MPA

Leiterin des Budgetdienstes

Telefon: 01 401 10 2997

Mobil: 0676 / 8900 2997

E-Mail: Kristina.Fuchs@parlament.gv.at
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